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Veröffentlichung im Internet des Entwurfes der  

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 „Tammlingkoppel“ der Gemeinde Böklund 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

 
Bekanntmachung der Gemeinde Böklund: 
 
Betreff: Veröffentlichung im Internet des Entwurfs der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 
„Tammlingkoppel“ der Gemeinde Böklund nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB). 
 
Grund für die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Tammlingkoppel“: 
Die Gemeinde Böklund hat mit dem Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 18 die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sowie eines Gemeindezentrums geschaf-
fen. Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes und mit Beginn der Erdarbeiten für das Feuerwehrge-
bäude wurde im Bereich des Baufeldes eine bisher in den Bestandsunterlagen nicht verzeichnete 
gemeindliche Druckrohrleitung lokalisiert.  
 

Aufgrund der technischen Relevanz dieser Leitung und zur Vermeidung kostspieliger Umverlegun-
gen der Infrastruktur ist eine Verschiebung des geplanten Baukörpers nach Norden zwingend erfor-
derlich. Die Baugenehmigungsbehörde hat für den Baubeginn eine Abweichung von der festgesetz-
ten Baugrenze zugelassen, verknüpft mit der Auflage, die planungsrechtliche Konformität durch eine 
entsprechende Änderung des Bebauungsplanes herzustellen. Ziel dieser 1. Änderung ist es daher, 
die überbaubare Grundstücksfläche durch eine Anpassung der Baugrenze so zu erweitern, dass das 
Feuerwehrgebäude in seiner tatsächlichen Ausführung rechtssicher festgesetzt wird. 
 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durch-
geführt. Gemäß § 13 Absatz 2 BauGB wurde von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§ 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB abgesehen. Gemäß § 13 Absatz 3 Satz 1 BauGB wird im 
vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 26.02.2026 gebilligte und zur Veröffentlichung 
im Internet bestimmte Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 „Tammlingkoppel“der 
Gemeinde Böklund für das Gebiet am nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde Böklund, nördlich der 



„Schulstraße“, östlich der Straße „Tanneneck“ sowie der Entwurf der Begründung sind gemäß § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der Veröffentlichungsfrist vom 
 

11. Mai 2026 bis zum 15. Juni 2026 
 
im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingesehen 
werden:  
- www.bob-sh.de 
- Beim Amt Südangeln unter www.amt-suedangeln.de (unter der Rubrik Amtsverwaltung / Bau-

leitplanung / Bauleitpläne im Verfahren) 
 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf 
Folgendes hingewiesen: 
 
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planun-
terlagen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu abgeben. 
 
Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Übermittlung von 
Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich: 
 
• per E-Mail an rossow@pro-regione.de  
• über www.bob-sh.de 
 
Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Für eine Ab-
gabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel folgenden Möglichkeiten: 
 
 postalisch an: 

Planungsbüro Pro Regione GmbH 
Lise-Meitner-Str. 29 
24941 Flensburg  

 
oder  
 

Amtsverwaltung Südangeln 
Toft 7 
24860 Böklund 

 
oder 
 

zur Niederschrift während der Dienststunden der Amtsverwaltung Südangeln: 
Amtsverwaltung Südangeln 
Toft 7 
24860 Böklund 

 

 
Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, dass 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 
sind, bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 



deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18  nicht von Bedeu-
tung ist.  
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB werden die genannten 
Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist vom 11. Mai 2026 bis zum 15. Juni 2026 in der Amts-
verwaltung Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund, Raum 319 während folgender Zeiten:  
 

Montag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
öffentlich ausgelegt. 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich 
in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt:  
 
- Beim Amt Südangeln unter www.amt-suedangeln.de (unter der Rubrik Amtsverwaltung / Bau-

leitplanung / Bauleitpläne im Verfahren) 
 
Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser Be-
kanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen Atlas 
Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das zentrale Landespor-
tal des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, er-
reichbar unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe e) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Lan-
desdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, welches mit veröffentlicht ist und zusätzlich ausliegt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Tammlingkoppel“ ist 
in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
  
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Nagelschmidt - Siegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÜBERSICHTSPLAN 

 
 

Lage des räumlichen Geltungsbereiches 

 

 
 


